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der Titel andeutet, ist die hier anzuzeigende Regensburger Diss. von 1996 
vorwiegtnd hilfswissenschaftliehen Inh.Jtes. Doch fmden auch Kirchtn·, PapSt· 
und KunSthistoriker zahlreiche inter=t• Nachrichten. Eine S:ammdinduJ. 
genz liegt dann vor, wenn mindestenS zwei Aussttller ein und denselben Ablaß 
verliehen und mit ihren Si<geln bestätigt hatten. Als Aussteller kamen anf.mgs 
nur Bischöfe in Frage (auch nicht Ständig in einer Diöze<e tätige Tirularbischö­
fe}, später auch Kardinäle, selbst wenn sit keine Bischöfe waren. D~ Attrak­
tion einer Sammelindulgenz beStand fiix den Petenten darin, daß die Höbe des 
verliehenen Ab!.soes (Bischöfe gewöhnlich 40, Kardinäle gewöhnlich 100 Tage) 
mit der A 1122bl der Aussteller multipl.izien wurde; d~ AusSteller prolitierteu 
(bes. arme Tirularbiscböfe), bei geringer eigene.- Mühe, von den Gebühren. 
Behandelt sind vor allem im kurialen Umfeld ausgeStellte Urkunden, die vom 
Ortsbischof akzeptiert werden mußten und oft großformatig sowie (bes. im 
14. Jb.) illnmiaien waren, wea sit an dea Ablaßtagen (seit 1455 maxim.J fünf) 
den Ablaßsuchenden &•zeigt und erklärt, oft auch von diesen betastet wurden. 
Der behandelte Zeitraum erstreckt sich vom Lateran um IV bis zum T ridenti­
num. WeU die Urkunden Dicht in> Namen des Papsres ausgemllt wurden, 
ke>mmen sie in den kuri.Jen Registern nicht vor. Der Vf. mußte .!so Original· 
urkunden untersuchtn (er schlitzt ihre Zahlauf mindestens 4 000 Bischof .. und 
mindestens 2 000 Kardiu.Jssammdindulgenz.en). Die Arbeit &J.iedert sich in 
sechs Kapitel: Diplomatische Beschreibung {S. 14-104), Geschäftsgang (S. 105-
180), Ent$ttbung und Periodisitruug von Sammtl.indulgenz.en (S. 181-205), 
Variablen kurialer Sammel.iadulgenz.en {S. 207-227, bes. interessaat binsithtl.ich 
der Titularbischöfe), Arten von Sammolindulgenzen (S. 229-265), Quellenwen 
{S. 267- 283). Ein Dokumentenanhang sowie die beiden Quellenverzeichnisse 
!.ssen die Mühe des VI. erahnen. Und weU aufvund der 'Überlieferung v~ 
One zu behandeln waren, ist es verStändlich, daß er (wie ecwa auch beim 
Jubiläum) IÜcbt immer auf dem StaDd der Forschung ist. Doch schmälert dieser 
Hinweis überhaupt nicht den großea Wen der Arbeit. 

Bernbard Schimmelpfennig 

Pt:tra SCHULTE, Scriprurae pllb/U;u credit~n. Das Vertrauen in NotarW.. 
urkunden im kommunalen Italien des 12. Ulld 13. Jahrbundens (Bibliothek des 
Deuueb.en Historischen Instituts in Rom 101) Tübingen 2003, Nie!De)'er, xn 
u. 362 S., 4 Abb., ISBN 3-48+82101-9, EUR 54.- Ausgtbend von kommunalen 
S~atuten, der wehliehen und geistlieben Jurisprudenz sowie Traktaten Zl> Zivil­
prozeß w~ Notari>tskunsr, deren Aussagen sie an den k.itclilichen Urkunden­
beStänden von Como mißt, zeigt Scb., daß dasVertrauen in die oberital.ieaiscbe 
Notari>uurkuude :wnächst vor allem auf dem Leumund des Notars beruhte, 
sieb in der zweirea Hälfte des 13. Jh. eine zunehmende institutiontUe Kontrolle 
nach bestimmten Kriterien {Investitur, Eid, Immatrikulation, Zunftangebörig­
keit) entwickeh, schon früb f!.nk~ von massiven Straf.mdrohungen bei 
Mißb..,.uch. Zur weiteren Sicherung wurden die öfferulicbe Ermllung der 
Imbreviarur .Js ein wesentlicher Teil des Rechtsaktes und ihre Formatiriitea 
{Ort, Zeugen, Beteiligung kommunaler Amtsttäger) zunehmend reguliert. Für 
bestimmte Rechtsgeschäfte mußten sogar Now-e unter den Zeugen sein. Auch 


